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66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BSVG §2 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Der VwGH geht davon aus, dass unter "hauptberu:ich" iSd § 2 Abs. 1 Z. 2 BSVG nichts anderes zu verstehen ist als

"hauptberu:ich keiner anderen Beschäftigung nachgehen". Ein solches Verständnis der Hauptberu:ichkeit setzt aber

nicht etwa eine zweite Beschäftigung voraus, mit welcher die landwirtschaftliche Tätigkeit zu vergleichen wäre (mit

ausführlicher Begründung).
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